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Zitat von Susannea

Hier unterschiedet sich aber Geburtstmerin und voraussichtlicher Geburttermin um
über einen Monat!

Der Mutterschutz endet frühestens am 14.7.2011. Ich würde mal nachfragen, ob das
Kind aber nicht als Frühchen gilt (dazu gibts eine Bescheinigung), dann sogar erst am
11.8. (also jeweils der letzte Tag vom Mutterschutz).

Ist bei normalen Geburten nicht das errechnete Datum massgebend? Wenn das Kind zu früh
geholt wird, wird die Zeit drangehängt, oder gilt das nur bei Frühchen?
Das Kind ist doch vor der 37ten Woche geholt worden und damit ein Frühchen oder habe ich die
Fristen falsch im Kopf? Damit ist der MuSchutz verlängert und es gibt deutlich länger das volle
Gehalt statt des Elterngeldes.

Gruß
Peter
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